
\ ~ j' 
\ i \ Cf /SN- ~<25 /Ht::: 
'. \ \ 

, \PIMSIDENTENKONFERENZ 
nJ:R LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 \'vien 

Ihr Zeichen/Schreiben van1: Unser Zeichen: 
S-289/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hoch­
schul-Taxengesetz 1972 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirt"_schaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Hochschul-Taxengesetz 1972 

geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme zu ijberreichen. 

Fijr den 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministeriurn für Wissenschaft 
und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
68 157/1-15/89 10.2.1989 

~vien, am 5.4.1989 

Unser Zeichen: 
S-289/Sch 

A&6CHRIF) 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hoch­
schul-Taxengesetz 1972 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, zum vorgelegten Entwurf eines Bundesge­

setzes, mit dem das Hochschul-Taxengesetz 1972 geändert 

wird, mitzuteilen, daß sie gegen den Entwurf keine Einwen­

dungen erhebt. Es erscheint gerechtfertigt, daß an den wis­

senschaftlichen Hochschulen, Kunsthochschulen und an der 

Akademie der bildenden Künste in Wien die gleichen Taxen 

auch für Ergänzungsstudien eingehoben werden. Fragwürdig 

ist angesichts der Lage unserer Universitäten nur die ge­

plante Bestimmung, wonach in diesem Fall für Ausländer die 

Entrichtung des in § 10 vorgesehenen Studienbeitrages 

entfallen soll (§ 11 a Abs. 1 letzter Satz). Dieser Stu­

dienbeitrag gemäß § 10 ist ohnedies durch § 11 stark einge­

schränkt. 

{''lunschgemäß werden 2 5 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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